
Der Minister 

, Ministerium' für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfaleri 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-W~stfalen, 4o.1Qo. Düsseldorf 

An den 
Präsidenten , 
des Landtags Nord~hein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL ' 

Düsseldorf ' 

für den Ausschuss für ArbeU, Gesundhe,it' und Soziales 

Konsequenzen aus'dem Apothekerskandailn'Boftrop ziehen .. 
Verunsicherte Patientinn~n und Patie~ten ,nichtalleine iassen 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

Frau Heike Gebhard MdL, hatte mich auf, Grundlage einer mündlichen 

Bitte der SPD-Fraktion ,in d~r Sitzung des Ausschusses am, 11. April 

2018 um einen weiteren'Berichtmit dem Thema "Konsequenzen aus 
I , 

dem "Apothekerskandal in Bottrop ,ziehen - Ve~unsicherte Patientinnen 

und Patienten nicht alleine lassen" gebeten. ': 

Dieser Bitte komme ich mit dßm' anliegenqen Be'richt gerne 'nach und 

wäre Ihnen dankbar,'wenn Sie die 'beigefOgtenD'rucke' an d,ie Mitglieder 

des O.g. Ausschusses ,weiterleiten ließen. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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MAGS (IV B 5) Anlage 

Aktueller Sachstand: 

Konsequenzen aus dem 'Apothekerskandal in Bottrop 

- verunsicherte Patientinnen und Patienten nicht allein lassen 

Zunächst wird auf den ausführlichen mündlichen Bericht des Ministers für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales in der 12. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales vom 31. Januar ,2018 verwiesen (AusschussprotokoIl17/173). 

Zur Sachstandserhebung finder:-t noch' bis zum ~o. Juni 4018 weiterhin unangemel

dete Inspektionen der unteren Gesundheitsbehörden in Apotheken statt, die 

Zytostatika herstellen. Dabei wird in jeder Apotheke' mindestens' eine Probe zum 

Zwecke der amtlichen Untersuchüng entnommen und in der landeseigenen Arznei

mitteluntersuchungssteIle im Landeszentrum Gesundheit NRW untersucht. 

Bei der Arzneimitteluntersuchungsstelle ~ind seit August 2017 insgesamt 78 Proben 

eingegangen. Davon sind bereits 74 Proben abschließend untersucht worden. Von 

den 74 untersuchten Proben wurde eine Probe beanstandet, die knapp außerhalb 

der Spezifikationsgrenze für den deklarierten Sollwert lag., Die zuständige untere 

Gesundheitsbehörde hat in diesem Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen ergrif

fen. Sie ermittelt derzeit die, Ursa'chen der ae~nstandung und führt eine Fehler

analyse durch, um Mängel zu'beseitigen und zUkünftige FehlerJBeanstandungen 

zu verhüten. Für weitere Erkenntnisse müssen nün zunächst die Ermittlungen der 

zuständigen unteren Gesundheitsbehörde abgewartet werden. 'Die Gesundheit von 

Patientinnen und Patienten ist nicht gefährdet.', 

Des Weiteren führte der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ein Gespräch 

mit Bottroper Selbsthilfegruppen. Im Ergebnis wird das Ministerium prüfen lassen, ob 

eine Auswertung von Patientendaten wissenschaftlich belastbare Ergebnisse zu 

Unterschieden zwischen den Krankheitsverläufen' von denjenigen Krebspatientinnen 

und -patienten, die ihre Zytostatika aus der "Alten Apotheke Bottrop" erhalten haben, 

und denjenigen, deren Zytostatika in anderen Apotheken angefertigt wurden, liefern 

kann. 
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Ebenfalls resultierend aus dem Gespräch mit den Bottroper Selbsthilfegruppen prüft 

das Ministerium unter Einbindung der Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, ob eine Veröffentlichung der Namen und 

Adressen der Ärztinnen und Ärzte, die von der "Alten Apotheke" in Bottrop mit 

Krebsmedikamenten beliefert wurden, durch das Ministerium rechtlich zulässig ist. 

Ziel dieser Maßnahme sollte sein, die möglicherweise betroffenen Patientinnen und 

Patienten, auch die außerhalb von Bbttrop leben und außerhalb von Bottrop behan

delt wurden, und die nicht durch die bisherigen ,medi~len Informationen eine 

Verbindung zu ihrer eigenen Behandlung herstellen können, zu sensibilisieren. Sie 

sollen darauf aufmerksam ge'm'acht werden, dass sie ebenfalls mit Zytostatika 

behandelt worden sein könnten, die von der ,Alt~n Apotheke~' hl Bottrop hergestellt 

wurden, wenn sie Patientinnen und Patienten dieser hier in Rede stehenden Arzt

praxen sind bzw. waren. 


